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Präambel
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 Abs. 1 i. V. m. § 41 Abs. 1
Satz 2 Buchst. f der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der
Stadt Baesweiler am 30.09.2003 folgende Friedhofssatzung beschlossen:
I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich und Friedhofszweck

(1) Diese Friedhofssatzung gilt für alle im Gebiet der Stadt Baesweiler gelege-
nen und von ihr verwalteten Friedhöfe.

(2) Die Friedhöfe sind nichtrechtsfähige Anstalten der Stadt Baesweiler.
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(3) Die Friedhöfe dienen der Bestattung der Toten (Leichen, Tot- und Fehl-

geburten), die bzw. deren Eltern bei ihrem Ableben Einwohner der Stadt
Baesweiler waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grab-
stätte besaßen. Darüber hinaus dienen die Friedhöfe auch der Bestattung
der aus Schwangerschaftsabbrüchen stammenden Leibesfrüchten, falls die
Eltern Einwohner der Stadt Baesweiler sind. Die Bestattung anderer Perso-
nen bedarf der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters.

§ 2
Bestattungsbezirke

(1) Das Stadtgebiet wird in folgende Bestattungsbezirke eingeteilt:
a) Bestattungsbezirk I Stadtteil Baesweiler,

Bestattungsort:
Friedhof Baesweiler;

b) Bestattungsbezirk II Stadtteil Beggendorf,
Bestattungsort:
Friedhof Beggendorf;

c) Bestattungsbezirk III Stadtteil Loverich/Floverich
Bestattungsort:
Friedhof Loverich;

d) Bestattungsbezirk IV Stadtteil Oidtweiler,
Bestattungsort:
Friedhof Oidtweiler;

e) Bestattungsbezirk V Stadtteil Puffendorf,
Bestattungsort:
Friedhof Puffendorf;

f) Bestattungsbezirk VI Stadtteil Setterich,
Bestattungsort:
Friedhof Setterich.

(2) Die Verstorbenen sollen auf dem Friedhof des Bestattungsbezirks bestattet
werden, in dem sie zuletzt ihren Wohnsitz hatten. Der Bürgermeister kann
hierzu Ausnahmen zulassen, wenn die Bestattung auf einem anderen Fried-
hof gewünscht wird und die Belegung dies zulässt.
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§ 3

Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe und Friedhofsteile können für weitere Bestattungen durch Be-
schluss des Rates der Stadt Baesweiler gesperrt (Schließung) oder einer
anderen Verwendung zugeführt werden (Entwidmung).

(2) Durch die Schließung wird die Möglichkeit weiterer Bestattungen ausge-
schlossen. Soweit durch Schließung das Recht auf weitere Bestattungen in
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten erlischt, wird dem Nutzungsberech-
tigten für die restliche Nutzungszeit bei Eintritt eines weiteren Bestattungs-
falles auf Antrag eine andere Wahl- bzw. Urnenwahlgrabstätte zur Verfü-
gung gestellt. Außerdem kann er die Umbettung bereits bestatteter Leichen
verlangen.

(3) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestätte
der Toten verloren.
Die Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch besteht und das Nutzungs-
recht noch nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt umgebettet.

(4) Schließung und Entwidmung werden öffentlich bekannt gegeben. Der
Nutzungsberechtigte einer Wahlgrabstätte erhält außerdem einen schriftli-
chen Bescheid, wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln ist.

(5) Umbettungstermine werden einen Monat vorher öffentlich bekannt ge-
macht. Gleichzeitig sind sie bei Reihengrabstätten einem Angehörigen des
Verstorbenen, bei Wahlgrabstätten dem Nutzungsberechtigten mitzuteilen,
wenn sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln
ist.

(6) Ersatzgrabstätten werden von der Stadt Baesweiler auf ihre Kosten in ähnli-
cher Weise wie die Grabstätten auf den entwidmeten oder außer Dienst
gestellten Friedhöfen bzw. Friedhofsteilen hergerichtet. Die Ersatzgrabs-
tätten werden Gegenstand des Nutzungsrechts.

II. Ordnungsvorschriften

§ 4
Öffnungszeiten

(1) Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekannt gegebenen
Zeiten für den Besuch geöffnet.
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(2) Aus besonderem Anlass kann ein Friedhof oder ein Friedhofsteil vorüberge-

hend für Besucher geschlossen werden.

§ 5
Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahre dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter
Aufsicht Erwachsener betreten.

(3) Auf den Friedhöfen ist nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art oder Rollschuhen/Rollerblades/

Skateboards aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle
sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof
zugelassenen Gewerbetreibenden, zu befahren;

b) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde;
c) Waren aller Art sowie gewerbliche Dienste anzubieten oder diesbe-

züglich zu werben;
d) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen ab-

zulagern;
e) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu

verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasenflächen und Grabs-
tätten unberechtigt zu betreten;

f) ohne schriftlichen Auftrag eines Berechtigten bzw. ohne Zustimmung
der Friedhofsverwaltung gewerbsmäßig zu fotografieren;

g) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im
Rahmen der Bestattungsfeier notwendig und üblich sind;

h) zu lärmen oder zu lagern.
(4) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem

Zweck des Friedhofes und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.
(5) Totengedenkfeiern bedürfen der Zustimmung des Bürgermeisters; sie sind

spätestens 4 Tage vorher anzumelden.
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§ 6

Gewerbliche Betätigung auf dem Friedhof

(1) Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung bedürfen Steinmet-
ze, Bildhauer und Bestatter für ihre gewerbliche Tätigkeit auf den Friedhö-
fen der vorherigen Zulassung durch den Bürgermeister. Andere Gewer-
betreibende müssen ihre Tätigkeit auf dem Friedhof dem Bürgermeister
anzeigen.

(2) Auf ihren Antrag hin werden nur die in Abs. 1 Satz 1 genannten Gewer-
betreibende zugelassen, die
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind

und
b) ihre Eintragung in die Handwerksrolle bzw. (bei Antragstellern des

handwerksähnlichen Gewerbes) ihre Eintragung in das Verzeichnis
gem. § 19 Handwerksordnung nachweisen oder die selbst oder deren
fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder die über
eine vergleichbare Qualifikation verfügen.

(3) Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Abs. 1
genannter Tätigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck
vereinbar ist. Absätze 2 und 4 gelten entsprechend.

(4) Der Bürgermeister hat die Zulassung davon abhängig zu machen, dass der
Antragsteller einen für die Ausführung seiner Tätigkeit ausreichenden
Haftpflichtversicherungsschutz nachweist.

(5) Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung einer Berechtigungskarte. Die
zugelassenen Gewerbetreibenden haben für ihre Bediensteten einen Be-
dienstetenausweis auszustellen. Beide Nachweise sind dem aufsichtsbe-
rechtigten Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulassung
kann befristet werden.

(6) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung
und die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden
haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang
mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuldhaft verursachen.

(7) Gewerbliche Arbeiten auf den Friedhöfen dürfen nur werktags innerhalb der
Öffnungszeiten ausgeführt werden. Die Arbeiten sind spätestens um 19.00
Uhr, an Samstagen und Werktagen vor Feiertagen spätestens um 13.00 Uhr
zu beenden. Am Vortag vor Allerheiligen sind gewerbliche Arbeiten auf den
Friedhöfen untersagt. In der Nähe einer Bestattung sind Arbeiten für die
Dauer der Bestattung zu unterlassen.
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(8) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf

den Friedhöfen nur an den vom Bürgermeister genehmigten Stellen gela-
gert werden. Bei Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplätze
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Gewerbliche
Geräte dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe
gereinigt werden.

(9) Der Bürgermeister kann die Zulassung der Gewerbetreibenden, die trotz
schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung ver-
stoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise
nicht mehr gegeben sind, auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid
entziehen. Bei schweren Verstößen ist eine Mahnung entbehrlich.

(10) Über Genehmigungsverfahren nach § 6 entscheidet die Stadt Baesweiler
innerhalb einer Frist von drei Monaten. § 42 a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW gilt entsprechend. Hat die Stadt
Baesweiler nicht innerhalb der Frist nach Satz 1 entschieden, so gilt die
Genehmigung als erteilt. Das Genehmigungsverfahren kann über eine
einheitliche Stelle nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz NRW abgewi-
ckelt werden.

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften

§ 7
Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalles bei der
Friedhofsverwaltung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen
Unterlagen beizufügen.
Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnen-
wahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.
Soll eine Aschenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die
Einäscherung vorzulegen.

(2) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Be-
stattungen erfolgen nur an Werktagen. Ansonsten sind die Bestimmungen
des Bestattungsgesetzes Nordrhein-Westfalen zu beachten.

(3) Erdbestattungen und Einäscherungen müssen innerhalb von 8 Tagen nach
Eintritt des Todes erfolgen. Aschen müssen spätestens 4 Wochen nach der
Einäscherung bestattet werden, anderenfalls werden sie auf Kosten des
Bestattungspflichtigen in einer Urnenreihengrabstätte bestattet.
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§ 8

Ruhezeit

Die Ruhezeit für Leichen und Aschen beträgt 25 Jahre, bei Verstorbenen bis zum
vollendeten 5. Lebensjahr 15 Jahre. 
Bei Wahltiefen- und Urnenwahlgrabstätten beginnt die Ruhezeit mit der letzten
Bestattung.

§ 9
Ausheben der Gräber und Sarg- und Urnenbeschaffenheit

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder
verfüllt.
Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel)
bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der
Urne mindestens 0,50 m.

(2) In Tiefengräbern und anonymen Sarggräbern werden zwei Särge überein-
ander beigesetzt. Die erste Bestattung erfolgt in einer Tiefe von 2,50 m
(Grabsohle). Die zweite Bestattung erfolgt auf einer mindestens 0,30 m
starken Erdschicht über dem ersten Sarg.

(3) In Urnenwahlgräbern können zwei Urnen nebeneinander beigesetzt wer-
den. Die Urnenbeisetzungen erfolgen in einer Tiefe von mindestens 0,50 m
bis zur Oberkante der Aschenurne. Die zweite Urnenbeisetzung erfolgt in
angemessenem Abstand von der ersten Urne.

(4) Bei vorhandenen Grabstätten hat der Nutzungsberechtigte das der weiteren
Bestattung hindernde Grabzubehör (Grababdeckung, Einfassung, Bepflan-
zung) rechtzeitig vor Ausheben des Grabes auf seine Kosten zu entfernen.
Sofern beim Ausheben der Gräber Grabmale, Fundamente oder Grabzube-
hör durch die Bediensteten des Friedhofes entfernt werden müssen, sind die
dadurch entstehenden Kosten durch den Nutzungsberechtigten der Stadt
Baesweiler zu erstatten.

(5) Bestattungen sind grundsätzlich in Särgen oder Urnen vorzunehmen. Aus-
nahmsweise kann der Bürgermeister  auf Antrag die Bestattung ohne Sarg
oder Urne gestatten, wenn nach den Grundsätzen oder Regelungen der
Glaubensgemeinschaft, der die oder der Verstorbene angehört hat, eine
Bestattung ohne Sarg oder Urne vorgesehen ist.
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(6) Särge, Urnen und Überurnen müssen so beschaffen sein, dass die che-

mische, physikalische oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des
Grundwassers nicht nachteilig verändert wird und bei Särgen die Verwe-
sung der Leichen innerhalb der Ruhezeit ermöglicht wird.
Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durch-
sickern von Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Särge, Sargausstattungen und
-beigaben, Sargabdichtungen und Überurnen müssen zur Vermeidung von
Umweltbelastungen aus leichtverrottbaren Werkstoffen hergestellt sein. Sie
dürfen keine PVC-, PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen
oder sonstigen umweltgefährdenden Lacke oder Zusätze erhalten. Die
Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen.
Ansonsten sind die Bestimmungen des Bestattungsgesetzes Nordrhein-
Westfalen zu beachten.

§ 10
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.
(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sons-

tigen gesetzlichen Vorschriften, der vorherigen Genehmigung des Bürger-
meisters. Die Genehmigung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grun-
des erteilt werden. Umbettungen innerhalb des Stadtgebietes im ersten Jahr
der Ruhezeit sind nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Inter-
esses zulässig. 

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- und Aschenreste
können nur mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters in belegte
Grabstätten umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen (mit Ausnahme der Maßnahmen von Amts wegen) erfol-
gen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus Reihen-
grabstätten  der verfügungsberechtigte Angehörige des Verstorbenen, bei
Umbettungen aus Wahlgrabstätten der jeweils Nutzungsberechtigte. 

(5) Alle Umbettungen werden vom Friedhofspersonal durchgefüht. Der Bürger-
meister bestimmt den Zeitpunkt der Umbettung. 

(6) Die Kosten der Umbettung hat der Antragsteller zu tragen. Das gilt auch für
den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen
durch eine Umbettung entstehen, soweit sie notwendig aufgetreten sind
oder die Stadtverwaltung oder deren Beauftragte bezüglich dieser nur
leichte Fahrlässigkeit trifft.
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(7) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung

nicht unterbrochen oder gehemmt.
(8) Leichen und Aschen dürfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur

aufgrund behördlicher und richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

IV. Grabstätten

§ 11
Arten der Grabstätten

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen
können Rechte nur nach dieser Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Reihengrabstätten,
b) Wahl- und Wahltiefengrabstätten,
c) Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten,
d) anonyme Grabstätten,
e) Reihengrabstätten auf Rasenflächen mit liegenden Gedenktafeln

ohne Bepflanzung und
f) Ehrengrabstätten.

(3) Der Bürgermeister bestimmt die Abmessungen der einzelnen Gräber. Gruft-
gräber werden nicht zugelassen.

(4) Es besteht kein Anspruch auf Erwerb des Nutzungsrechts an einer Grabs-
tätte in Sonderlage oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§ 12
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die der Reihe nach
belegt und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit des zu Bestattenden
zugeteilt werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts an der Reihen-
grabstätte ist nicht möglich.
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(2) Es werden Reihengrabfelder eingerichtet

a) für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr einschließlich Tot-
und Fehlgeburten;

b) für Verstorbene ab vollendetem 5. Lebensjahr.
(3) In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Es ist

jedoch zulässig, die Leiche eines Kindes unter einem Jahr, Tot- und Fehl-
geburten sowie die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende Lei-
besfrucht und eines Familienangehörigen oder die Leichen von gleichzeitig
verstorbenen Geschwistern unter 5 Jahren zu bestatten.

(4) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf
der Ruhezeiten ist 4 Monate vorher öffentlich an dem betreffenden Grabfeld
bekannt zu machen.

§ 13
Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Bestattun-
gen, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren
(Nutzungszeit) verliehen wird. Über die Verleihung wird eine Urkunde
ausgestellt. Der Bürgermeister kann die Erteilung eines Nutzungsrechts
ablehnen, insbesondere, wenn die Schließung nach § 4 beabsichtigt ist.

(2) Das Nutzungsrecht kann durch eine besondere Genehmigung des Bürger-
meisters gegen erneute Zahlung der geltenden Gebühr verlängert werden.
Ein mehrmaliger Weitererwerb ist möglich. Der Bürgermeister kann den
Wiedererwerb ablehnen, insbesondere, wenn die Schließung nach § 4
beabsichtigt ist.

(3) Wahlgrabstätten werden als ein- oder mehrstellige Grabstätten, als Einfach-
oder Tiefgräber vergeben.  In einem Einfachgrab kann eine Leiche, in
einem Tiefgrab können zwei Leichen übereinander bestattet werden. In
Urnenwahlgrabstätten können zwei Urnen beigesetzt werden. Nach Ablauf
der Ruhezeit kann eine weitere Bestattung erfolgen. Als Berechtigte können
in Wahlgrabstätten und Urnenwahlgrabstätten der Erwerber und seine
Angehörigen und ihm nahestehende Personen bestattet werden.

(4) Reicht bei der weiteren Belegung einer mehrstelligen Grabstätte die gesetz-
liche Ruhefrist über das bestehende Nutzungsrecht hinaus, ist vor der
weiteren Bestattung für die gesamte Grabstätte das Nutzungsrecht für die
Dauer der neuen Ruhefrist zu verlängern.
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(5) Auf den Ablauf des Nutzungsrechts wird der jeweilige Nutzungsberechtigte

vorher schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Auf-
wand zu ermitteln ist, durch einen Hinweis für die Dauer von zwei Monaten
auf der Grabstätte hingewiesen.

(6) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall
seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nach-
folger im Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch
schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine der-
artige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Rei-
henfolge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit
deren Zustimmung über:
a) auf den überlebenden Ehegatten,
b) auf den Lebenspartner nach dem Gesetz über die eingetragene Le-

benspartnerschaft,
c) auf die Kinder,
d) auf die Stiefkinder,
e) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder

Mütter,
f) auf die Eltern,
g) auf die vollbürtigen Geschwister,
h) auf die Stiefgeschwister,
i) auf die nicht unter a) bis h) fallenden Erben.
Innerhalb der einzelnen Gruppen c) - d) und f) - i) wird die älteste Person
nutzungsberechtigt.
Sofern keine der vorgenannten Personen innerhalb eines Jahres nach dem
Ableben des bisherigen Nutzungsberechtigten die Zustimmung nach Satz 2
erklärt, erlischt das Nutzungsrecht.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine
Person aus dem Kreis der in Abs. 6 Satz 2 genannten Personen übertragen;
er bedarf hierzu der vorherigen Zustimmung des Bürgermeisters.

(8) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann jederzeit zurückgegeben werden.
Eine Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. Bereits ent-
richtete Gebühren werden nicht erstattet. Die Grabstätte ist vom Nutzungs-
berechtigten abzuräumen.
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§ 14

Aschenbeisetzungen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in
a) Urnenreihengrabstätten,
b) Urnenwahlgrabstätten,
c) Grabstätten für Erdbestattungen mit Ausnahme der Reihengrabs-

tätten.
(2) Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt

und im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche
abgegeben werden. Ein Wiedererwerb des Nutzungsrechts ist nicht mög-
lich. In einer Urnenreihengrabstätte kann eine Urne beigesetzt werden.

(3) Urnenwahlgrabstätten sind für Urnenbestattungen bestimmte Grabstätten,
an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht für die Dauer von 25 Jahren (Nut-
zungszeit) verliehen wird.
In Wahlgrabstätten für Erdbeisetzungen und Ehrengrabstätten können
anstelle eines Sarges bis zu zwei Urnen beigesetzt werden. Bei voll belegten
Grabstätten kann der Bürgermeister auf Antrag die Beisetzung von einer
weiteren Urne zusätzlich gestatten.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die
Vorschriften für die Reihengrabstätten und für die Wahlgrabstätten ent-
sprechend auch für Urnengrabstätten bzw. die Beisetzung von Aschen in
Wahlgrabstätten.

§ 15
Anonyme Grabstätten

(1) Anonyme Grabstätten sind Grabstätten, in den entweder
a) Urnen oder
b) Särge
beigesetzt werden können.
Die Ruhefrist beträgt wie bei den übrigen Gräbern 25 Jahre.
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(2) Der genaue Ort der Grabstätte ist nur der Friedhofsverwaltung bekannt. Ein

Wiedererwerb des Nutzungsberechtigten ist nicht möglich. Die anonymen
Grabfelder dürfen nicht mit Blumen, Steinen, Grabaufbauten oder sonstigen
Gegenständen geschmückt werden. Die Pflege der anonymen Grabfelder
obliegt der Friedhofsverwaltung und ist mit dem Erwerb des Nutzungsrechts
für die Grabstätte abgegolten.

§ 15 a
Grabstätten mit liegenden Gedenktafeln ohne Bepflanzung

(1) Grabstätten mit liegenden Gedenktafeln ohne Bepflanzung sind Grab-
stätten, in die entweder
a) Särge oder
b) Urnen
beigesetzt werden können.
Die Ruhefrist beträgt wie bei den übrigen Gräbern 25 Jahre. Ein Wieder-
erwerb des Nutzungsrechts ist nicht möglich. Je Grabstätte kann eine Urne
bzw. ein Sarg beigesetzt werden.

(2) Auf den Grabstätten darf ebenerdig eine Gedenktafel eingelassen werden,
die eine Größe von 50 x 40 x 12 cm nicht überschreiten darf.
Die Beschriftung sowie die Symbole müssen in der Tafel eingearbeitet und
die Tafel muss so ausreichend dimensioniert und eingebaut sein, dass ein
Befahren mit Großflächenrasenmähern während der gesamten Dauer der
Ruhefrist möglich ist.
Die Friedhofsverwaltung haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße
Befestigung der Gedenktafel entstehen.
Bepflanzungen, Grabvasen oder dergleichen sind nicht zulässig. Die Pflege
dieser Reihengrabstätten obliegt der Friedhofsverwaltung und ist mit dem
Erwerb der Grabstätte abgegolten.
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§ 16

Ehrengrabstätten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln
oder in geschlossenen Feldern) obliegen der Stadt.
Neuanlagen bedürfen eines Ratsbeschlusses.

V. Gestaltung der Grabstätten, Grabmale und bauliche Anlagen

§ 17
Besondere Gestaltungsvorschriften

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen,
dass der Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Würde
des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage
gewahrt wird.

(2) Abteilungen mit besonderen Gestaltungsrichtlinien werden nicht einge-
richtet.

(3) Der Baumbestand auf den Friedhöfen steht unter besonderem Schutz. Es
gilt die Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Baesweiler
(Baumschutzsatzung) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 18
Gestaltungsvorschriften

(1) Das Aufstellen von Grabmalen, die Errichtung sonstiger baulicher Anlagen,
wie Grababdeckplatten, Steineinfassungen oder Einfassungen gärtnerischer
Art, sind einschließlich Veränderung und Entfernung nur mit schriftlicher
Genehmigung des Bürgermeisters gestattet.

(2) Nicht gestattet sind:
a) Grabmale, Grababdeckplatten, Steinsockel und Einfassungen aus

gegossener oder gestampfter Betonmasse (auch Kunststein),
b) Terrazzo, ornamentaler Zementschmuck, Ölfarbanstriche und Glas-

platten, Emaille, Beton,
c) Inschriften und Lichtbilder, die nach Form und Inhalt nicht der Wür-

de des Ortes entsprechen.
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(3) Auf den Grabstätten sind Steineinfassungen bis zu einer Breite von 10 cm

und Höhe von 15 cm über Grabbeetoberkante oder aus ausdauernden
Pflanzen (Kleingehölze) bis zur Höhe von 20 cm erlaubt.
Aufgelegte Steineinfassungen sind nicht zulässig.

(4) Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind Grabmale mit folgenden Maßen
zulässig:
a) auf Reihengrabstätten für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr

(Kindergräber) bis zu 0,70 m einschließlich Sockel,
b) auf den übrigen Reihengrabstätten bis zu 1,00 m einschließlich So-

ckel,
c) auf einstelligen Wahl- und Wahltiefgrabstätten bis 1,40 m einschließ-

lich Sockel,
d) auf mehrstelligen Wahl- und Wahltiefgrabstätten bis 1,50 m ein-

schließlich Sockel,
e) auf Urnengrabstätten 1,00 m einschließlich Sockel und
f) auf Grabstätten mit liegender Gedenktafel ohne Bepflanzung sind

Grabplatten in einer einheitlichen Größe von 50 x 40 x 12 cm zuläs-
sig.

(5) Grababdeckungen dürfen nur bis zu einem Drittel der Grabstätte bedecken.
Urnengrabstätten dürfen eine Totalabdeckung erhalten.

(6) Der Bürgermeister kann zu Abs. 2 Buchst. c) und Abs. 4 und 5 eine Aus-
nahmegenehmigung erteilen.

§ 19
Genehmigungspflicht

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und sonstigen bauli-
chen Anlagen ist unter Verwendung eines amtlichen Vordruckes bei der
Stadt zu beantragen. Die Genehmigung wird durch einen schriftlichen
Bescheid erteilt. Sie ist zu versagen, wenn das Grabmal und die sonstigen
baulichen Anlagen nicht den Vorschriften nach dieser Satzung entsprechen.

(2) Die Genehmigung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche
Anlage nicht binnen eines Jahres nach der Genehmigung errichtet worden
ist.

(3) Die nicht genehmigungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als
naturlasierte Holzkreuze oder Holztafeln für die Dauer von höchstens
2 Jahren zulässig.
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§ 20

Errichtung und Entfernung

(1) Entspricht eine ausgeführte Anlage nicht der Genehmigung oder wurde sie
ohne Genehmigung errichtet, kann sie auf Kosten des Nutzungsberechtig-
ten entsprechend geändert oder entfernt werden, wenn der Nutzungsbe-
rechtigte nicht innerhalb eines Monats für Abhilfe sorgt.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bei Reihen- und Urnenreihengrabstätten oder
nach Ablauf der Nutzungszeit bei Wahlgrab- und Urnenwahlgrabstätten
oder nach der Entziehung von Grabstätten und Nutzungsrechten sind die
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen zu entfernen und zu entsorgen.
Geschieht dies nicht binnen drei Monaten, so ist die Friedhofsverwaltung
berechtigt, die Grabstätte abräumen zu lassen. Die Friedhofsverwaltung ist
nicht verpflichtet, das Grabmal oder sonstige bauliche Anlagen zu verwah-
ren. Sofern Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt wer-
den, hat der jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

(3) Genehmigungspflichtige Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts an
Wahlgrabstätten oder Ablauf der Ruhefrist bei Reihengrabstätten nicht ohne
Genehmigung des Bürgermeisters geändert, ergänzt oder entfernt werden.

§ 21
Fundamentierung und Befestigung

(1) Zum Schutz der Allgemeinheit und des Nutzungsberechtigten sind die
Grabmale nach den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks (Richt-
linie für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern und
Einfassungen für Grabstätten des Bundesinnungsverbandes des Deutschen
Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerks oder Technische Anleitung
zur Standsicherheit von Grabmalanlagen der Deutschen Naturstein Akade-
mie e.V. in der jeweils gültigen Fassung) so zu fundamentieren und zu
befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen be-
nachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dies gilt für
sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

§ 22
Unterhaltung

(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in gutem und
verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich sind die Nutzungs-
berechtigten und diejenigen, die die Gräber laufend pflegen und unterhal-
ten.
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(2) Die Standfestigkeitsprüfungen durch das Friedhofspersonal sind zu beach-

ten. Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen
Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verant-
wortlichen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Sie sind für jeden
Schaden haftbar, der durch das Umstürzen von Grabmalen oder Grabmal-
teilen verursacht wird.

(3) Bei Gefahr im Verzuge kann die Stadt auf Kosten des Verantwortlichen
Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegung von Grabmalen, Absperrungen)
treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung
durch die Stadt nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist
beseitigt, ist die Stadt berechtigt, das Grabmal oder Teile davon auf Kosten
des Verantwortlichen zu entfernen. Die Stadt ist verpflichtet, diese Gegen-
stände drei Monate auf Kosten des Verantwortlichen aufzubewahren. Ist der
Verantwortliche nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu
ermitteln, genügt ein Hinweisschild auf der Grabstätte, das für die Dauer
von einem Monat angebracht wird.

§ 23
Wertvolle Grabmale

Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder
solche, die als besondere Eigenart eines Friedhofes erhalten bleiben sollen, unter-
stehen dem besonderen Schutz der Stadt. Sie werden in einem Verzeichnis geführt
und dürfen ohne Genehmigung der Stadt und des Landeskonservators weder
geändert noch entfernt werden.

VI. Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 24
Herrichtung und Unterhaltung

(1) Alle Grabstätten müssen von den Verantwortlichen (§ 22 Abs. 1) im Rahmen
der Vorschriften des § 19 hergerichtet und dauernd in Stand gehalten
werden. Dies gilt entsprechend für den Grabschmuck. 
Verwelkte Blumen und Kränze sind zu entfernen und können an den be-
sonders gekennzeichneten Plätzen oder in besonders gekennzeichneten
Behältern abgelegt werden. 
Alle Grabstätten sind binnen 3 Monaten nach der Bestattung gärtnerisch
herzurichten.
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(2) Die Herrichtung, Unterhaltung und auch Veränderung der gärtnerischen

Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt alleine der Friedhofsverwaltung.
Sie trägt dafür Sorge, dass dies naturnah und umweltfreundlich durch-
geführt wird.

(3) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Pflanzen oder krie-
chende Gehölze zu verwenden, die benachbarte Gräber und die öffentliche
Anlage nicht beeinträchtigen. Die Höhe des allgemeinen Pflanzenwuchses
auf einer Grabstätte soll 1,50 m nicht überschreiten.

(4) Bei der Grabpflege ist eine Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkraut-
bekämpfungsmitteln jeder Art nicht gestattet.

(5) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in sämtlichen
Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden,
Trauergestecken, im Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei
Pflanzenzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, nicht verwendet
werden. Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Gießkannen
und anderes Kleinzubehör. Solche Gegenstände sind nach Ende des Ge-
brauchs vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung vor-
gesehenen Behältnissen abzulegen.

§ 25
Vernachlässigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat
der Verantwortliche (§ 22 Abs. 1) nach schriftlicher Aufforderung durch den
Bürgermeister die Grabstätte innerhalb angemessener Frist in Ordnung zu
bringen. Der Bürgermeister kann auch das Nutzungsrecht ohne Entschädi-
gung entziehen, soweit er den Verantwortlichen schriftlich unter Fristset-
zung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird der Nut-
zungsberechtigte aufgefordert, das Grabmal und die sonstigen baulichen
Anlagen innerhalb von drei Monaten seit Unanfechtbarkeit des Entzie-
hungsbescheides zu entfernen.

(2) Ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand
zu ermitteln, wird durch eine öffentliche Bekanntmachung auf die Ver-
pflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird der
unbekannte Verantwortliche durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte
aufgefordert, sich mit der Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen.
Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die
Friedhofsverwaltung
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a) die Grabstätte abräumen, einebnen und
b) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen beseitigen lassen.

(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird
die Aufforderung nicht befolgt oder ist der Verantwortliche nicht bekannt
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofsver-
waltung den Grabschmuck entfernen.

VII. Leichenhallen und Trauerfeiern

§ 26
Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung.
(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen,

können die Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten
sehen. Die Särge werden spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der
Trauerfeier oder Beisetzung endgültig geschlossen.

(3) Die Särge der an meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten Verstorbenen
sollen in einem besonderen Raum der Leichenhalle aufgestellt werden. Der
Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen bedürfen der
vorherigen Zustimmung des Amtsarztes.

§ 27
Trauerfeier

(1) Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Trauerhalle),
am Grab oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten
werden. 
Die Benutzung der Trauerhalle kann untersagt werden, wenn der Ver-
storbene an einer meldepflichtigen übertragbaren Krankheit gelitten hat
oder Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen.

(2) Bei Musik- und Gesangsdarbietungen auf den Friedhöfen muss gewähr-
leistet sein, dass ein würdiger Rahmen gewahrt bleibt.
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VIII. Schlussvorschriften

§ 28
Alte Rechte

Bei Grabstätten, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits zugewiesen waren,
richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vorschrif-
ten.

§ 29
Haftung

(1) Die Stadt Baesweiler haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungs-
gemäße Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen,
durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen.

(2) Ihr obliegen keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. Im
Übrigen haftet die Stadt Baesweiler nur bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit. Die Vorschriften über Amtshaftung bleiben unberührt.

§ 30
Gebühren

Für die Benutzung der städtischen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden
Gebühren nach der jeweils geltenden Satzung über die Erhebung von Friedhofs-
gebühren in der Stadt Baesweiler erhoben.

§ 31
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer
a) sich als Besucher entgegen § 5 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofes

entsprechend verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht
befolgt;

b) die Verhaltensregeln des § 5 Abs. 3 missachtet;
c) entgegen § 5 Abs. 5 Totengedenkfeiern ohne vorherige Zustimmung

des Bürgermeisters durchführt;
d) als Gewerbetreibender entgegen § 6 ohne vorherige Zulassung tätig

wird, außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt oder
Werkzeuge oder Materialien unzulässig lagert;



- 22 -
e) eine Bestattung entgegen § 7 Abs. 1 der Friedhofsverwaltung nicht

anzeigt;
f) entgegen §§ 18 und 20 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder

bauliche Anlagen errichtet, verändert oder entfernt;
g) Grabmale entgegen § 21 nicht fachgerecht befestigt und fundamen-

tiert oder entgegen § 22 nicht in verkehrssicherem Zustand erhält;
h) Grabstätten entgegen § 25 vernachlässigt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 1.500 Euro
geahndet werden.

§ 32
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig
treten die Friedhofssatzung vom 31.10.1990 und alle übrigen entgegenstehenden
ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.


